
Experten erkldrten
Erbschaftsrecht

80 Interessierte bei VdK-Veranstaltung

. Schö-f f engrund-Sch.wall-u.gl, (ho). Rund B0 Bürger habensich auf Einladung der fünf g"r,titt"i grün,i;, irot<.Ortru.rbändeund des vdl('Krei Jverna-nos weutär läTürg".nuus schwarbachüber das neue Erbschafts-_und Scnenmng'süeuergesetz infor.miert. Zum Thema ,,Muss ich meiilffi;il;,,ä_'übertegungen än_dern" referierten Rechtsanwart Andreai-r<ri'u drortenahr) sowieDiplom-Finanzwirr und Sreurrbür; Th;*-ülfring (Bischoffen).

, Bereits im November 2006
hatte das Bund.esverfassunss-
gericht die bisherige Bewör_
lung des Grundeigentums im
Kailmen der gelrenden Erb_
scnal lssteuer  Iür  ver fassunss_
widrig erklärr, wie die Zuhöör
erfuhren. Der Gesetzgeber
habe daraufhin handelnhüs_
sen, so die Referenten. das Ge_
setz sei aber immer noch in Ar_
beit und es liege auch noch kei_
ne endgültige Fassung vor.

Steuerberater Kring ertäu_
terle, welche gesetzlichen An-
oerungen bevorstehen und
was das für die Nachfolgepla_
nung des einzelnen Brirgers be_
deulcl. Rechtsanwalt Krau er_
klärte dazu die rechtlichen

Grundlagen lebzeitiger über_
rragungen und der Vermögens_
nachfolge im Todesfall.

Zu diesen punkten enrspann
sich eine lebhafte Diskuision
zwischen Zuhörern und Refe_
renten. Die Experten erklärten
die verschiedenen übersabe_
verlräge anhand von Failbei
spielen. Der Gesetzesentwurf
1ei b_is auf die Zustimmung im
Bundesrat bereits fertig, 

"und

könnte am Tage Oer Verkündi
gung am 7. November in Kraft
treten, so die Auskunft der
Fachleute. Möglicherwerse
würde das schlussendliche In_
krafttreten des neuen Rechts
aber auf den 1. ianuar 2009 fest-
gelegt, so deren prognose.


